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(54)  Zentralverriegelungseinrichtung  für  ein  Kraftfahrzeug 

(57)  Es  wird  eine  Zentralverriegelungseinrichtung 
für  ein  Kraftfahrzeug  beschrieben,  bei  der  jeder  der 
Fahrzeugtüren  eine  Verriegelungseinrichtung  (VL,  VR, 
HL,  HR,  HK)  mit  mindestens  einem  Stellelement,  zum 
Schalten  einer  mechanischen  Logik  (1  bis  5)  der  Verrie- 
gelungseinrichtung  zugeordnet  ist.  Die  mechanische 
Logik  (1  bis  5)  der  Verriegelungseinrichtungen  kann 
mindestens  drei  Stellungen  einnehmen,  nämlich  eine 
Entriegelungsstellung,  eine  Verriegelungsstellung,  in 
welcher  über  ein  im  Fahrzeuginnenraum  angeordnetes 
Sperrelement  (10)  die  Verriegelungseinrichtung  in  die 
Entriegelungsstellung  bringbar  ist,  und  eine  Save-Stel- 

lung,  in  welcher  eine  Betätigung  der  Verriegelungsein- 
richtung  über  das  Sperrelement  (10)  nicht  möglich  ist. 

Erfindungsgemäß  ist  vorgesehen,  daß  die  mecha- 
nische  Logik  (1  bis  5)  der  Verriegelungseinrichtungen 
(VL,  VR,  HL,  HR,  HK)  durch  eine  einmalige  Betätigung 
eines  von  außerhalb  des  Fahrzeuginnenraumes 
zugänglichen  Schließmechanismus  (6  bis  8)  einer  der 
Verriegelungseinrichtungen  (VL,  VR,  HK)  in  die  Save- 
Stellung  stellbar  ist. 
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GEBUHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  

□  

Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche 
erstellt,  für  die  Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden,  nämlich  Patentansprüche: 

Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder 
Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

SIEHE  ERGANZUNGSBLATT  B 
(im  Falle  mangelnder  Einheitlichkeit  der  Erfindung) 

□  

Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 
Erfindungen  beziehen,  für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind,  nämlich  Patentansprüche: 

□  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den 
Patentansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen,  nämlich  Patentansprüche: 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische 
Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält 
mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische 
Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung; 
sie  enthält  mehere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

1.  Patentansprüche  1-4: 

Zentralverriegelungseinrichtung  für  ein  Kraftfahrzeug,  wobei  die  mechanische 
Logik  der  Verriegelungseinrichtungen  durch  einmalige  Betätigung  eines 
Schliessmechanismus  in  die  Save-Stellung  stellbar  ist. 

2.  Patentansprüche  5-7: 

Zentralverriegelungseinrichtung  für  ein  Kraftfahrzeug  mit  einer  zusammen- 
wirkenden  Diebstahlwarnanlage,  wobei  die  Diebstahlwarnanlage  aktiviert 
wird,  wenn  die  mechanische  Logik  der  Verriegelungseinrichtungen  in  die  Save- 

Stellung  geschaltet  ist,  und  die  Zentraiverriegelungseinrichtung  eine  Anzeige 
aufweist,  welche  den  aktiven  Zustand  der  Diebstahlwarnanlage  und/oder  auch 
die  Save-Stellung  der  mechanischen  Logik  aller  Verriegelungseinrichtungen 
angibt. 
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